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14. Wahlperiode

Beschlussempfehlung und Bericht

des Ständigen Ausschusses

zu der Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz
vom 1. Dezember 2009 – Drucksache 14/5500

29. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz in Baden-Württemberg 2008/2009

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

von der Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz vom 1. De-
zember 2009 – Drucksache 14/5500 – und der vom Innenministerium hierzu
mit Schreiben vom 12. Februar 2010 vorgelegten Stellungnahme der Landes-
regierung (siehe Anlage zum Ausschussbericht) Kenntnis zu nehmen.

31. 03. 2010

Der Berichterstatter: Der Vorsitzende:

Thomas S. Bopp Winfried Mack

B e r i c h t

Der Ständige Ausschuss beriet die Mitteilung des Landesbeauftragten für den
Datenschutz vom 1. Dezember 2009, Drucksache 14/5500, in seiner 39. Sit-
zung am 31. März 2010.

Der Ausschussvorsitzende teilte mit, zur Beratung lägen ein Schreiben des
Innenministeriums vom 12. Februar 2010 mit der Stellungnahme der Landes-
regierung zum 29. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz (Anlage) sowie eine synoptische Darstellung des 29. Tätigkeitsbe-
richts und der Stellungnahme der Landesregierung hierzu vor. 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz wies eingangs darauf hin, dass
der Datenschutz in Baden-Württemberg dieser Tage 30 Jahre alt werde. Denn
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am 28. März 1980 sei das Landesdatenschutzgesetz in Kraft getreten, und am
1. April 1980 habe die erste Landesbeauftragte für den Datenschutz, Frau 
Dr. Ruth Leuze, ihr Amt angetreten. 

Anschließend bedankte er sich für die Gelegenheit, sich zum vorliegenden
29. Tätigkeitsbericht auch mündlich zu äußern, und führte aus, in Daten-
schutzfragen habe vor allem aufgrund der technischen Entwicklung, aber
auch ausgelöst durch internationale Einflüsse und dabei insbesondere durch
Vorgaben seitens der EU eine starke Veränderung stattgefunden. Das Daten-
schutzrecht sei in einer Zeit der Großrechner mit knappem und teurem Spei-
cherplatz entwickelt worden, und inzwischen sei die Datenverarbeitung in
Echtzeit allgegenwärtig, und damit gehe eine Bedrohung für das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung einher. Für den Einzelnen werde es immer
schwerer, zu überschauen, wer welche Informationen über ihn gesammelt habe
und wie sie genutzt würden. Angesichts dieser drohenden Schieflage sei die
gesamte Gesellschaft aufgefordert, gegenzusteuern. 

Die öffentlichen Verwaltungen in Deutschland seien hinsichtlich des Daten-
schutzes auch im europäischen Vergleich derzeit nicht schlecht aufgestellt.
Die gravierendsten Gefährdungen des Rechts auf informationelle Selbstbe-
stimmung drohten derzeit vielmehr aus dem Bereich privater Unternehmen;
der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, der
für den Datenschutz sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich zu-
ständig sei und bei dem u. a. die Zuständigkeit für die Firma Google liege,
habe dazu mitgeteilt, dass rund 80 % der Eingaben den privaten Sektor beträ-
fen. 

Aus seiner Sicht hätten sowohl die Bundesregierung als auch die Bundestags-
fraktionen ein Stück weit erkannt, welche Veränderungen es hinsichtlich des
Datenschutzes gegeben habe, und deshalb habe der Bundestag auch die En-
quetekommission „Internet und digitale Gesellschaft“ eingesetzt. Auch die
Verlautbarungen des Bundesinnenministers und der Bundesjustizministerin
ließen erwarten, dass dem Datenschutz, der informationellen Selbstbestim-
mung und der Wahrung der Privatsphäre eine ausreichende Bedeutung beige-
messen werde. 

Das Bundesverfassungsgericht habe in der Vergangenheit immer wieder
wichtige Marksteine gesetzt, zuletzt mit seiner Entscheidung vom 2. März
2010 zur Vorratsdatenspeicherung. Bedeutsam sei jedoch auch die Entschei-
dung aus dem Jahr 2008 zur Online-Durchsuchung, in der das Grundrecht auf
Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme ins Leben ge-
rufen worden sei, mit der das Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-
mung ergänzt werde. Aus diesen Entscheidungen könne ein gewisser Schutz-
anspruch des Bürgers gegenüber dem Staat abgeleitet werden, für eine sichere
und datenschutzgerechte Kommunikation einzutreten. Deshalb müssten die
Aspekte Datenschutz und Datensicherheit bei der Neuentwicklung von EDV-
Systemen und -verfahren immer mitbedacht und berücksichtigt werden. 

Der vorliegende Tätigkeitsbericht stamme nicht in vollem Umfang von ihm
selbst; vielmehr habe er auf dem aufgebaut, was sein Vorgänger eingeleitet
habe. Neben der technischen Entwicklung halte er auch die Entwicklung auf
europäischer Ebene für berichtenswert, die auch auf Deutschland Einfluss
habe. Er erinnere in diesem Zusammenhang an das Urteil des Europäischen
Gerichtshofs vom 9. März 2010 zur Unabhängigkeit der Datenschutzaufsicht
in Deutschland. 

Ein wesentlicher Teil des vorliegenden Tätigkeitsberichts betreffe die Polizei,
die mit sensiblen Daten umgehe und deshalb großen Wert auf den Daten-
schutz zu legen habe. Von der fachlichen Qualität der Sicherheitsbehörden in
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Baden-Württemberg habe er auch aus eigener Anschauung eine hohe Mei-
nung. Dies gelte im Übrigen sowohl für die Polizei als auch für den Verfas-
sungsschutz. Er bedanke sich beim Innenminister dafür, dass die Personalka-
pazität seiner Dienststelle dadurch aufgestockt worden sei, dass im Wege der
Abordnung ein Polizeibeamter zur Verfügung gestellt worden sei, der zuvor
einige Jahre lang beim Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Berlin
tätig gewesen sei. Er halte den Erfahrungsaustausch mit Polizeipraktikern für
beide Seiten für wichtig, zumal bei der Datenverarbeitung im Polizeibereich,
wie aus dem vorliegenden Tätigkeitsbericht hervorgehe, eine gewisse Quali-
tätsverbesserung erforderlich sei. Dieser Bericht fokussiere sich im Übrigen
nicht auf spektakuläre Einzelfälle, sondern beleuchte vielmehr das Alltagsge-
schäft der Polizei und hierbei beispielsweise das polizeiliche Auskunftssystem
für die alltägliche Polizeiarbeit, dessen Datenqualität verbesserungsbedürftig
sei. Dazu habe er Vorschläge gemacht, worauf das Innenministerium am Vor-
tag mit einem Schreiben Stellung genommen habe. Er halte in dieser Hinsicht
vertiefte Gespräche mit dem Innenministerium für erforderlich und plädiere
dafür, die Einführung der computergestützten Vorgangsbearbeitung ComVor
bei der Polizei und die damit einhergehende Standardisierung von Prozessen
dazu zu nutzen, Fehler der Vergangenheit nach Möglichkeit abzustellen und
das Datenschutzniveau zu heben. 

Im Tätigkeitsbericht sei die Datenqualität bei der polizeilichen Datenverar-
beitung kritisiert worden, weil festgestellt worden sei, dass die Datenverar-
beitung aus Sicht seiner Dienststelle dann, wenn Polizeibeamte selbst in
strafrechtliche Ermittlungsverfahren verstrickt gewesen seien, besonders dif-
ferenziert und sorgfältig erfolgt sei. Dies habe das Innenministerium jedoch
offenbar als Votum aufgefasst, bei Polizeibeamten genauso streng wie bei je-
dem Bürger vorzugehen. Doch so sei dies nicht gemeint gewesen. Vielmehr
halte seine Dienststelle das Vorgehen bei Polizeibeamten für angemessen, vor
einer Einspeicherung abzuwarten, wie ein Ermittlungsverfahren ausgegangen
sei, und im Übrigen die Vorgesetzten zu beteiligen und alles genau zu prüfen,
und würde sich wünschen, dass diese Sorgfalt bei allen Bürgerinnen und Bür-
gern, soweit sie betroffen seien, in gleicher Weise an den Tag gelegt würde. 

Ein zweiter Schwerpunkt des Tätigkeitsberichts sei der Schulbereich, den er
in seiner Pressemitteilung vom 14. Dezember 2009 als Notstandsgebiet in
Sachen Datenschutz bezeichnet habe. Weniger hart ausgedrückt hätte es auch
„Entwicklungsgebiet“ heißen können, doch unabhängig von der Bezeichnung
sehe er hinsichtlich Datenschutz noch Optimierungsbedarf. Große Defizite
würden beispielsweise häufig hinsichtlich der Dokumentation von EDV-Ver-
fahren in Schulen und der Einwilligungserklärungen für das Veröffentlichen
von Fotos und anderer personenbezogener Daten durch die Schulen festge-
stellt, und bei Nachfragen ergebe sich vielfach, dass Schulleiter derartige
Aufgaben eher als technische oder als Verwaltungsaufgaben betrachteten und
delegierten, ohne auf die Datenschutzrelevanz zu achten. Die Schulen müss -
ten ohne große Unterstützung durch die Schulaufsicht vielfach große EDV-
Verfahren betreiben, ohne dass ihnen klar wäre, dass sie im Sinne des Daten-
schutzrechts verantwortliche Stelle seien, und fühlten sich im Grunde ein
Stück weit alleingelassen. 

Deshalb habe seine Dienststelle sowohl in einem persönlichen Gespräch mit
Vertretern des Kultusministeriums als auch im Tätigkeitsbericht vorgeschla-
gen, in der Schulverwaltung wie in anderen großen Verwaltungskörpern Da-
tenschutzbeauftragte zu etablieren, die bezogen auf die Schulverwaltung bei-
spielsweise bei den Schulaufsichtsbehörden angesiedelt sein könnten und die
Schulen in Sachen Datenschutz berieten, Fortbildungen organisierten, Hand-
reichungen herausgäben usw. Daraufhin habe das Kultusministerium vor we-
nigen Tagen geschrieben, dieser Vorschlag sei aus landesspezifischen Grün-
den nicht durchführbar, weil die unteren Schulbehörden nicht über eine hin-
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reichende Sachkunde verfügten und die Oberschulämter jeweils zu viele
Schulen zu betreuen hätten. Er habe kein Verständnis dafür, dass Baden-
Württemberg als „Kinderland“ so nachlässig mit dem Datenschutz an Schu-
len umgehe, zumal anderswo wie beispielsweise in Thüringen die Daten-
schutzsituation wesentlich besser sei. 

Ihm sei bewusst, dass mit der Bestellung von behördlichen Datenschutzbe-
auftragten zunächst nur auf dem Papier etwas gewonnen sei, doch dann sei
immerhin ein Ansprechpartner und auch Verantwortlicher vorhanden. 

Weiter äußerte er, der Innenminister habe am 25. August 2009 im Zusammen-
hang mit der Vorstellung des Fünften Tätigkeitsberichts des Innenministeri-
ums zum Datenschutz im nicht öffentlichen Bereich völlig zu Recht ge -
äußert: „Datenschutz sollte Chefsache sein.“ In diesem Zusammenhang habe
er an die Adresse der Unternehmen vorgebracht, die Selbstkontrolle des Da-
tenschutzes in den Betrieben müsse dringend gestärkt werden; es dürfe nicht
sein, dass selbst große Unternehmen keinen betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten bestellten, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben sei. Es sei auch not-
wendig, gut ausgebildete Datenschutzbeauftragte einzusetzen, ihnen aus -
reichend Zeit für ihre Kontrollaufgabe zu geben und auf sie zu hören, wenn
es um die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
gehe. Dies werde in der Praxis leider häufig „vergessen“. 

Dieser Aussage des Innenministers schließe er sich an und weise darauf hin,
dass dies in der Landesverwaltung leider noch viel häufiger „vergessen“ werde.
Er appelliere daher an die Landesverwaltung, diese Vorgaben an die Unter-
nehmen auch im eigenen Verantwortungsbereich konsequent umzusetzen.
Auch wenn die Bestellung von behördlichen Datenschutzbeauftragten mitun-
ter als Formalie betrachtet werde, wäre ein solcher Schritt in allen Teilen der
Landesverwaltung ein Fortschritt und stünde der Landesverwaltung gut zu
Gesicht. 

Abschließend brachte er vor, auf weitere Details des Tätigkeitsberichts wolle
er im Rahmen seines einführenden Vortrags nicht eingehen. Er kündige je-
doch an, dass seine Dienststelle die neuen Projekte, die ins Werk gesetzt wor-
den seien, wie beispielsweise die Einschulungsuntersuchung oder die Umset-
zung des Orientierungsplans hinsichtlich ihrer Umsetzung zu kontrollieren.
Gleiches gelte für andere grundrechtssensible Bereiche wie beispielsweise
die elektronische Aufsicht im Strafvollzug. 

Ein Abgeordneter der SPD bedankte sich namens seiner Fraktion für den um-
fangreichen und auch sehr detailreichen Tätigkeitsbericht, aus dem auch her-
vorgehe, wo es dringenden Handlungsbedarf seitens der Politik gebe. Wenn
Schulen hinsichtlich Datenschutz als Notstandsgebiet bezeichnet worden
seien, müssten rasch Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Dies sollte vom
Landtag auch eingefordert werden. 

Weiter führte er aus, erfreulicherweise sei der Grundsatzbeschluss gefasst
worden, die Datenschutzaufsicht für den öffentlichen und den nicht öffent-
lichen Bereich zu bündeln, und dies sollte als Chance genutzt werden, den
Datenschutz mehr als bisher ernst zu nehmen. Dies schließe ein, die neue Ins -
titution, die künftig für die Datenschutzaufsicht zuständig sein werde, unab-
hängig von der konkreten Ausgestaltung mit ausreichend personellen und
sächlichen Mitteln auszustatten; denn es reiche nicht aus, seitens der Daten-
schutzaufsicht der technischen Entwicklung hinterherzulaufen oder eine Art
„Reparaturbetrieb“ darzustellen. Vielmehr sollte die Datenschutzaufsicht
neue Entwicklungen im Voraus bewerten und deren Einführung insoweit be-
gleiten, dass der Datenschutz von vornherein beachtet werde, dass Daten-
schutzverstößen also vorgebeugt werde. Die Anforderungen des Europä -
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ischen Gerichtshofs an die Datenschutzaufsicht sollten ernst genommen und
umgesetzt werden, um die verlangte Unabhängigkeit zu gewährleisten. Die
Datenschutzaufsicht für den nicht öffentlichen Bereich einfach zur Dienst-
stelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz zu verlagern würde wahr-
scheinlich nicht ausreichen; die konkrete Umsetzung werde jedoch sicher
noch zu diskutieren sein. 

Ein Abgeordneter der Grünen bedankte sich beim Landesbeauftragten für den
Datenschutz für die Arbeit seiner Dienststelle sowie für den Tätigkeitsbe-
richt, der wiederum gezeigt habe, welchen Stellenwert der Datenschutz ha-
ben sollte und welchen Stellenwert er habe. Nach dem Eindruck seiner Frak-
tion werde der Datenschutz auch in Landesbehörden mitunter noch als stö-
rend und behindernd angesehen, sodass auch aus Sicht seiner Fraktion ein
Umdenken notwendig sei. 

Seine Fraktion begrüße, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden für den öf-
fentlichen und den nicht öffentlichen Bereich endlich zusammengelegt wür-
den, und bitte hierzu um Auskunft, wie die neue Datenschutzaufsichtsbehörde
personell und finanziell ausgestattet sein solle. Denn allein eine Pro-Forma-
Zusammenlegung ohne personelle Verbesserungen reiche aus Sicht seiner
Fraktion nicht aus. 

Ferner interessiere seine Fraktion mit Blick auf die Vorgaben von der europä-
ischen Ebene hinsichtlich Unabhängigkeit, wie die neue Behörde in Bezug
auf das Innenministerium positioniert sein werde. 

Die besondere Erwähnung der Bereiche Schule und Polizei durch den Landes-
beauftragten für den Datenschutz sei richtig. Denn beispielsweise bei den
DNA-Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Heilbronner Polizisten-
mord seien 250 Personen untersucht worden, obwohl die richterlich festgeleg-
ten Verdachtsraster auf sie nicht zugetroffen hätten. Angesichts dieser großen
Personenzahl sei nicht mehr von einem Versehen zu sprechen, sondern in die-
sem Fall seien die gesetzlichen Vorschriften aus seiner Sicht wohl bewusst
„übersehen“ worden. Er bitte das Innenministerium um Auskunft, inwieweit
Vorsorge getroffen worden sei, dass so etwas zukünftig nicht mehr vorkomme.
Ferner wolle er wissen, wer für diesen Vorfall letztlich verantwortlich sei.

Mit Freude habe seine Fraktion zur Kenntnis genommen, dass in Schulen und
in Freibädern nunmehr keine Videoüberwachung mehr stattfinde, zumal er
nicht gehört habe, dass die Sicherheit dort massiv unter diesem Verzicht auf Vi-
deoüberwachung gelitten hätte, was zeige, dass manche Videoüber wachung
vielleicht überflüssig sei. Ihn interessiere, was die Landesregierung zukünftig
hinsichtlich Videoüberwachung zu tun gedenke und welche Schwerpunkte sie
hinsichtlich Videoüberwachung setzen wolle. 

Ganz besonders liege seiner Fraktion am Herzen, dass im gesamten Bil-
dungsbereich und dabei insbesondere an den Schulen ein Bewusstsein für
den Datenschutz geschaffen werde. Die Bestellung von behördlichen Daten-
schutzbeauftragten sei sicher ein richtiger Schritt, doch müsse durch eine ent-
sprechende Personalauswahl sowie Ausbildung und Fortbildung dafür ge-
sorgt werden, dass die erforderlichen Kompetenzen vorhanden seien bzw. er-
worben würden. Seine Fraktion erwarte von der Landesregierung, dass sie bis
zum nächsten Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz
ein Konzept vorlege, aus dem hervorgehe, was an den Schulen hinsichtlich
Datenschutz zukünftig unternommen werde. 

In der Rechtsprechung habe der Datenschutz, wie auch die jüngsten Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Datenschutz gezeigt
hätten, nach wie vor einen hohen Stellenwert. Es sei notwendig, bei Geset-
zesvorhaben darauf zu achten, dass der Datenschutz bei der Formulierung
neuer Gesetze wie beispielsweise des Polizeigesetzes von vornherein stärker
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berücksichtigt werde, als dies derzeit noch der Fall sei. Im Übrigen hoffe er,
dass künftig u. a. wegen der Vorbildwirkung auch für alle öffentlichen Stellen
im Land die Forderung des Innenministers, Datenschutz sollte Chefsache
sein, gelte. 

Ein Abgeordneter der CDU bedankte sich seitens seiner Fraktion beim Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz und dessen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern für den sehr umfassenden und aufschlussreichen Tätigkeitsbericht so-
wie beim Innenministerium für seine Stellungnahme dazu, in der das Minis -
terium intensiv auf den Tätigkeitsbericht eingegangen sei und viele Bean-
standungen aufgegriffen habe. Dies zeige, dass die Landesregierung entgegen
anderslautenden Unterstellungen dem Datenschutz eine sehr hohe Bedeutung
beimesse. 

Eine Schwierigkeit des Datenschutzes bestehe darin, dass es außerordentlich
stark auf das Verhalten jedes Einzelnen ankomme. Doch leider verhielten
sich viele Menschen widersprüchlich. Beispielsweise habe sich der Landes-
beauftragte für den Datenschutz zwar mit der Frage auseinanderzusetzen ge-
habt, ob es datenschutzrechtlich korrekt sei, dass in manchen Schulen Kopien
der Personalausweise der Schülerinnen und Schüler gefertigt und abgelegt
würden, doch andererseits sei davon auszugehen, dass ein sehr hoher Anteil
der betroffenen Schülerinnen und Schüler in sozialen Netzwerken im Internet
freiwillig wesentlich mehr personenbezogene Daten einschließlich Fotos der
Öffentlichkeit preisgäben, ohne sich über die möglichen Folgen beispiels-
weise bei einer Bewerbung im Klaren zu sein. Aus seiner Sicht müsse den
Menschen viel stärker als derzeit ins Bewusstsein gerückt werden, dass sich
die Verarbeitung einmal öffentlich preisgegebener Informationen der Kon-
trolle durch den Betroffenen entziehe und sich Informationen mitunter auch
noch nach vielen Jahren negativ auswirken könnten. 

Andererseits sei es in vielen Fällen notwendig, personenbezogene Daten zu
erheben und zu verarbeiten, und diese Möglichkeit dürfe – eine datenschutz-
konforme Verarbeitung vorausgesetzt – nicht unnötig eingeschränkt werden.
In jedem Einzelfall müssten die Notwendigkeit, personenbezogene Daten da-
tenschutzkonform zu verarbeiten, und das Persönlichkeitsrecht der Betroffe-
nen sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. 

Ein Abgeordneter der FDP/DVP merkte an, der Datenschutz dürfe nicht der
Abwägung unterworfen werden. Denn das Bundesverfassungsgericht habe
den Datenschutz als ein Grundrecht ausgestaltet. Wie ernst das Bundesver-
fassungsgericht den Datenschutz nehme, werde auch dadurch deutlich, dass
es das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung ohne Übergangsfrist kassiert habe.
So ernst sollte auch der Landesgesetzgeber den Datenschutz nehmen. 

Er bedankte sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz für den vor-
liegenden umfassenden Tätigkeitsbericht und äußerte, er sehe es als positiv
an, dass der Justizbereich in diesem Tätigkeitsbericht ganze sechs Seiten ein-
nehme. Im Übrigen sehe er die elektronische Fußfessel als datenschutzrecht-
lich weniger problematisch an, als es der Landesbeauftragte für den Daten-
schutz getan habe; denn die Alternative für einen Betroffenen wäre die Unter-
bringung in einer JVA. 

Er teile die Auffassung des Abgeordneten der CDU, dass es immer wichtiger
werde, die Bevölkerung und dabei insbesondere die Schülerinnen und Schü-
ler auf die Wichtigkeit des Datenschutzes hinzuweisen. Denn mit sozialen
Netzwerken werde teilweise viel zu nachlässig umgegangen. Die Informatio-
nen, die sich einmal im Internet befänden, ließen sich jedoch nie wieder voll-
ständig löschen. Das Internet vergesse nichts. 

Abschließend brachte er vor, hinsichtlich des Datenschutzes an Schulen müsse in
der Tat nachgearbeitet werden. Denn Datenschutz sei ein Grundrecht. 
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Ein Abgeordneter der CDU erbat eine Einschätzung des Landesbeauftragten
für den Datenschutz zu der Tendenz, dass immer mehr Menschen zahlreiche
personenbezogene Daten sozialen Netzwerken zugänglich machten. 

Anschließend merkte er an, im Tätigkeitsbericht fänden sich auch Ausführun-
gen zum Orientierungsplan. Auch aus seiner Sicht würden über Kleinkinder
so viele Informationen erhoben, dass die Datenverarbeitung durchaus hinter-
fragt werden müsse. Hierzu bitte er um ergänzende Informationen des Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz. 

Der Ministerialdirektor im Innenministerium schloss sich den Dankesworten
für den umfassenden und detaillierten Tätigkeitsbericht an und führte weiter
aus, das Innenministerium habe Gelegenheit gehabt, schriftlich Stellung zu
nehmen. Auf diese Stellungnahme (Anlage) verweise er. 

Weiter äußerte er, die angesprochene DNA-Reihenuntersuchung sei nicht di-
rekt falsch abgelaufen. Weitere Verfahrensregularien wie beispielsweise ein
Erlass seien aus seiner Sicht nicht zwingend erforderlich; vielmehr sei das
Verfahren mit einem Fehler verbunden gewesen, was leider auch für die Zu-
kunft nicht völlig ausgeschlossen werden könne. Konkret sei bei 250 DNA-
Proben das Verdachtsraster der richterlichen Anordnung überschritten wor-
den. 

Zu der Frage, ob bei einem neu aufgelegten flächendeckenden EDV-Verfah-
ren wie ComVor, das vor allem eine Standardisierung zum Ziel habe, und,
wenn ja, in welchem Umfang auch der Datenschutz mitberücksichtigt werde,
liefen derzeit noch Gespräche zwischen dem Innenministerium und dem Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz. Denn das Ziel einer Standardisierung
bedeute nicht zwingend einen höheren Datenschutz unter jedem Aspekt. Diese
Gespräche seien noch nicht abgeschlossen, und folglich lasse sich auch noch
nicht abschätzen, wie die flächendeckende Einführung von ComVor letztlich
konkret ausgestaltet werde. 

Anschließend brachte er vor, der EuGH habe hinsichtlich der Unabhängigkeit
der Datenschutzaufsicht ein Urteil verkündet, das aus Sicht des Innenministe-
riums nicht die ursprünglich erhoffte Klarheit bringe. Sein Eindruck sei, dass
dazu noch Klärungsbedarf bestehe. Es bestehe zwar Einigkeit darüber, eine
größtmögliche Unabhängigkeit herbeiführen zu wollen, doch was dies in Sachen
Fachaufsicht, Dienstaufsicht und organisatorische Fragen konkret bedeute,
werde derzeit auf Bund-Länder-Ebene diskutiert. Er plädiere dafür, die Um-
setzung des EuGH-Urteils auf Bund-Länder-Ebene gründlich vorzubereiten
und möglichst harmonisch auszugestalten, damit große Bandbreiten mög-
lichst vermieden werden könnten. 

Abschließend erklärte er, für die Bestellung betrieblicher Datenschutzbeauf-
tragter in der Privatwirtschaft gebe es klare bundesrechtliche Regelungen.
Deshalb liege der Gedanke nahe, solche klaren Regelungen auch für den öf-
fentlichen Bereich zu schaffen. Fakultativ könnten Behörden schon derzeit
einen behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellen. Um die Kleine Anfrage
Drucksache 14/5798 beantworten zu können, habe auch eine Umfrage statt-
gefunden, wie es in dieser Hinsicht in den einzelnen Ressorts und Verwaltun-
gen sowie teilweise auch auf kommunaler Ebene aussehe. Ob es sinnvoll
oder geboten wäre, die Bestellung behördlicher Datenschutzbeauftragter im
Land per Gesetz zwingend vorzuschreiben, sei eine offene Frage; bei deren
Beantwortung müsse im Übrigen berücksichtigt werden, dass bei einer lan-
desweit gültigen Vorschrift auch alle Kommunen betroffen wären, was in
manchen Kommunen möglicherweise zu einem unverhältnismäßig hohen
Aufwand führen würde. 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz legte dar, der Umgang mit so -
zialen Netzwerken sei nicht einfach. Denn vielfach seien Menschen aus -
gegrenzt, wenn sie dort nicht präsent seien. Das gehe so weit, dass eine ent-
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sprechende Präsenz und vielleicht 200 Follower bei Twitter bei einer Bewer-
bung beispielsweise im Marketingbereich vielfach sogar vorausgesetzt wür-
den, was ihn zumindest derzeit noch befremde. 

Ein Abgeordneter der SPD erklärte, hinsichtlich der Wattestäbchenproblema-
tik sei im Innenausschuss eine sehr umfassende Diskussion geführt worden.
Dabei habe der Innenausschuss eine Entwicklung aufgezeigt bekommen, die
das zutage getretene Problem tiefgreifend und befriedigend löse. 

Weiter äußerte er, seine Fraktion begrüße die Abordnung eines Spezialisten
aus der Polizei zum Landesbeauftragten für den Datenschutz ausdrücklich.
Denn dies sei der richtige Weg, um eine bessere Verbindung zwischen Daten-
schutzaufsicht und Polizei zu schaffen. Angesichts dieser Lösung hinsichtlich
der Polizei und angesichts der Bezeichnung des Schulbereichs hinsichtlich
Datenschutz als Notstandsgebiet werfe er die Frage auf, ob eine analoge Lö-
sung auch in Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium denkbar wäre. Ihn
interessiere, welche Maßnahmen hinsichtlich des Schulbereichs konkret ge-
plant seien. Denn angesichts eines „Notstandsgebiets“ sollte relativ schnell
Abhilfe geschaffen werden. 

Abschließend warf er unter Hinweis auf die immer zahlreicher werdenden
sozialen Netzwerke die Frage auf, ob es Überlegungen dazu gebe, ob ein Per-
sönlichkeitsschutz für diejenigen, die die Dimension ihrer Aktivitäten im
Internet nicht überblicken könnten, sinnvoll oder geboten wäre. 

Der Ministerialdirektor im Innenministerium erklärte, die Einführung daten-
schutzkonformer Verfahren in Schulen sei ein Thema für Spezialisten, sodass
es durchaus sinnvoll wäre, wie bei der Polizei geschehen auch jemanden aus
dem Kultusressort zum Landesbeauftragten für den Datenschutz abzuordnen.
Dazu müsse sich jedoch das Kultusministerium äußern. 

Die Datenschutzproblematik sozialer Netzwerke sei nicht einfach, und zwar
vor allem deshalb nicht, weil diese Netzwerke von zahlreichen Menschen ge-
nutzt würden, ohne gleich von Nachteilen betroffen zu sein, sodass daten-
schutzbezogene Aufforderungen und Appelle häufig auf mangelnde Akzep-
tanz stießen. In diesem Bereich helfe aus seiner Sicht nur geduldige Informa-
tion. 

Ein Abgeordneter der Grünen äußerte, das Berichtsintervall für die Tätig-
keitsberichte sei mit dem Ziel des Bürokratieabbaus auf zwei Jahre verlängert
worden, doch seine Fraktion habe seinerzeit nur deshalb zugestimmt, weil so-
wohl seitens des damaligen Landesbeauftragten für den Datenschutz als auch
seitens der Landesregierung erklärt worden sei, dass bei Handlungsbedarf
kurzfristig auch zusätzlich berichtet werden könne. Ferner sei es den Abge-
ordneten unbenommen, bei Bedarf auch mit parlamentarischen Initiativen In-
formationen zu beschaffen. Er habe nicht den Eindruck, dass sich die Ver-
dopplung des Berichtsintervalls negativ auf den Datenschutz ausgewirkt hätte. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport führte aus, das
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport habe bereits im November 2009
ein Gespräch mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz zu den im
Kultusbereich festgestellten Problemen und Schwierigkeiten geführt. Dieser
Kontakt bestehe weiterhin. Erst vor wenigen Tagen habe das Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport wieder ein Schreiben an den Landesbeauftragten
für den Datenschutz gesandt, in dem dargelegt worden sei, wie der Daten-
schutz aus Sicht des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport in seinem
Zuständigkeitsbereich verbessert werden könne. 

Im Jahr 2010 habe das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport eine
sprachlich aufbereitete und inhaltlich aktualisierte Verwaltungsvorschrift
zum Datenschutz an Schulen erlassen. Diese solle nunmehr u. a. auf Schullei-
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tertagungen bekannt gemacht werden. Den Schulen werde diese Verwal-
tungsvorschrift über das Intranet der Kultusverwaltung zugänglich gemacht.
Dort seien auch weitere Hinweise beispielsweise zum Verfahrensverzeichnis
eingestellt worden. 

Ferner habe das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport sofort angeordnet,
dass das Thema Datenschutz Pflichtinhalt für die Schulleiterfortbildung werde,
und derzeit werde im Rahmen einer Länderumfrage ermittelt, wie andere
Länder hinsichtlich des Datenschutzes an Schulen vorgingen. 

Ein Abgeordneter der FDP/DVP erkundigte sich danach, ob mit Blick auf die
Datenschutzproblematik der häufig von Schülerinnen und Schülern genutz-
ten sozialen Netzwerke erwogen werde, das Thema Datenschutz auch im
Fach Gemeinschaftskunde zu behandeln. 

Der Vertreter des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport äußerte, er werde
diese Frage mitnehmen. 

Der Ausschussvorsitzende merkte an, für weitere Debatten zu diesem Thema
wäre eher der Schulausschuss zuständig. 

Der Abgeordnete der FDP/DVP warf ein, ihm komme es nur darauf an, dass
die in Frageform gekleidete Anregung weitergegeben werde. 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz teilte mit, seine Dienststelle höre
immer wieder von Schulleitern, die angesprochene Verwaltungsvorschrift sei,
weil sie in schwer verständlichem Juristendeutsch abgefasst sei, auch in der
aktuellen Fassung für sie nur schwer verständlich und damit auch nur wenig
hilfreich. Beispielsweise sähen sich viele Schulen als für die Umsetzung zen-
traler EDV-Verfahren zuständig an, die ihnen vorgegeben würden, seien sich
jedoch nicht darüber im Klaren, dass sie im Sinne des Datenschutzrechts ver-
antwortliche Stelle seien. Dies sei wohl auch eine Folge dessen, dass das
Thema Datenschutz in der Fortbildung der Schulleiterinnen und Schulleiter
derzeit praktisch keine Rolle spiele. 

Abschließend erklärte er, er habe dem Ministerialdirektor im Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport angeboten, zwei Bedienstete für vielleicht drei Jahre in
seine Dienststelle abzuordnen, um im gesamten Kultusbereich den Daten-
schutz zu verbessern und die Beschäftigten entsprechend fortzubilden. Doch
nun sei das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport am Zuge, dieses Ange-
bot aufzugreifen. Denn diese Aufgaben, die das Ministerium für Kultus, Ju-
gend und Sport als zu umfangreich für die Oberschulämter ansehe, könnten
von dem Referenten seiner Dienststelle, der sich zusätzlich zum gesamten
Kultusbereich auch noch mit der Finanzverwaltung, der Statistik und den
Hochschulen zu befassen habe, nicht erledigt werden. 

Der Ausschuss beschloss ohne förmliche Abstimmung, dem Plenum zu emp-
fehlen, von der Mitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz vom
1. Dezember 2009, Drucksache 14/5500, und der vom Innenministerium
hierzu mit Schreiben vom 12. Februar 2010 vorgelegten Stellungnahme der
Landesregierung (Anlage) Kenntnis zu nehmen. 

11. 04. 2010

Thomas Bopp 
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